
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Klimaschutzgesetz endlich vorlegen 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 219. Sitzung des Nationalrats über den 
Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 3428/A der Abgeordneten 
Johannes Schmuckenschlager, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den 
regionalen Klimabonus (Klimabonusgesetz - KliBG} geändert wird (2071 d.B.} -
TOP15 

Das 2011 beschlossene Klimaschutzgesetz (KSG) ist eine der wichtigsten 
Rechtsgrundlagen für den Klimaschutz in Österreich. Es hat bis 2020 - gemäß 
europäischer Vorgaben - die österreichischen Klimaziele definiert und pro Sektor 
festgeschrieben . Seit Jänner 2021 fehlt aber aufgrund des Ausbleibens einer Novelle 
des KSG ein gesetzlich definierter Emissionsreduktionspfad für die Republik 
Österreich, sowie auch für die einzelnen Sektoren. Dies bedeutet, dass sich sowohl 
die Klimapolitik, als auch die Berichterstattung darüber gemäß §6 des KSG im 
Blindflug befindet und nicht mehr effektiv betrieben werden kann. 

Zusätzlich soll das neue KSG einige wichtige klimapolitische Innovationen enthalten, 
welche für den langfristigen Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, 
Gesellschaft und Verwaltung dringend notwendig sind, wie etwa die Einführung eines 
Klimachecks sowie eines jährlichen Emissionsbudgets. Ebenso sollen klare 
Verantwortlichkeiten für Maßnahmen und Sanktionsmechanismen für mangelnde 
Fortschritte festgelegt werden. Das Fehlen des KSG verzögert auch diese wichtigen 
klimapolitischen Instrumente und behindert so einen effektiven Kampf gegen den 
Klimawandel. Zusätzlich verursacht das Fehlen eines Klimaschutzgesetz langfristige 
Planungssicherheit und mangelnde Rechtssicherheit bei Unternehmen. 

Gerade aufgrund der Tatsache, dass die Regierung bei Antritt die Priorisierung von 
Klimaschutz großspurig verkündet hat, ist das Fehlen des Klimaschutzgesetzes 
inakzeptabel. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 
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Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie , wird aufgefordert, dem Nationalrat 
bis spätestens 15. Juli 2023 ein neues Klimaschutzgesetz vorzulegen, welches 
folgende Aspekte beinhaltet: 

• Einen Emissions-Reduktionspfad , welcher der Effort-Sharing Vereinbarung 
auf EU-Ebene entspricht 
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• Ein daraus abgeleitetes, verbindliches jährliches Treibhausgasbudget 

• Sektorale Emissionsreduktionsziele 

• Verbindliche Emissionsreduktionsziele für die Bundesländer 

• Die Schaffung eines Klimarechnungshofes, welcher die klimapolitischen 
Auswirkungen von Gesetzen und größeren lnfrastrukturprojekten evaluiert." 
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